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dieſelben anzündet. Die Oſtereier ind Im Morgen⸗ und Abendlande
ekannt als Geſchenke, die zur Oſterzeit beſonders unter die Kinder
vertheilt werden. Die Deutung erſelben iſt eine gar verſchiedene.Einige leiten dieſe roth und un gefärbten Eier von der Marter
ab, E den Chriſten durch die 0½V ignita, „die glühenden Eier“,
angethan wurde Allein dieſe Erklärung erſchein zu geſucht; man
rkennt nicht den Zuſammenhang dieſer chriſtlichen Volksſitte mit der
angeführten Thatſache. Mit mehr Grund kann die Sitte der er  2eier von der lteren Faſtendiſeiplin abgeleitet werden, welche auchden Genuß der Eier unterſagte. Es onnte darin chon eine Ver
anlaſſung liegen, erſten Tage, welchem der Genuß derſelbenwieder geſtattet war, ſich in der angegebenen Weiſe beſchenken.ahrſcheinli aber iſt bei dieſer Sitte das Ei uUr als Ein Sinnbild
der Auferſtehung und des auferſtandenen Heilandes zu betrachten;afür ſpricht, daſs alte Kirchen Deckengemälde aufweiſen, 8  E dar⸗
ſtellen, wie der Heiland nit der Oſterfahne aus dem Grabe hervorgeht,das die Geſtalt eines Eies hat

Die chriſtliche Kunſt war Iin der älteſten Zeit eine vorwiegendſymboliſche und ſo hat ſie auch die Auferſtehung des errn gewöhnlichUrch Sinnbilder angedeutet. So nde ſich ſchon in den Katakomben
als Vorbild des auferſtandenen Heilandes der Prophet V  onas ah⸗
gebildet, weil Chriſtus in der Weiſſagung agte „Wie Jonas  — drei
Tage und drei Nächte Im Bauche des Fiſches war, E wird auch der
Menſchenſohn drei Tage und drei 0 Im Innern der Erde (imGrabe) ſein.“ Der auferſtandene Heiland wird auch durch einen
Löwen ſymboliſirt; der Löwe war das Zeichen des Stammes A  8 —  Uda
Geneſis 993 riſtus, der Löwe dieſes Stammes, hat geſiegt.„In ſeinem Leiden“, ſchreibt der heil Auguſtinus, „war EL eln
Lamm, In ſeiner Auferſtehung ein öwe.“ Wie nun jenes als Sinn⸗
bild des leidenden Heilandes oft gefunden wird, ſo kommt dieſeroft als ein Symbol des triumphirenden, auferſtandenen Erlöſers vor
Die Maler laſſen den Berichten der Evangelien gemäß, den auferſtandenen Heiland In einem blendenden Lichtglanze und MN OherMajeſtät erſcheinen und geben ihm das Zeichen des Sieges, die
ahne, gewöhnlich eine weiße ahne mit Lothem Kreuze; denn der
Heiland hat durch ein Sterben ...  den Tod beſiegt.

Beſtimmungen des bayriſchen Itaates ber kirchen⸗
re  1  2 Gegenſtände.

Von Präſes Eduard Stingl in Straubing (Bayern)
Hypotheklöſchungs-Bewilligung.

„Die (Stiftungs⸗ Verwaltungen aben die Intereſſen derSti ungen bezüglich ihrer Activforderungen zu wahren, die
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Kündigung von Ver luſtgefahr bedrohter Capitalien (Sbald 3u ver
ügen, vorzüglich aber rückſichtlich der Zinſen keine Ausſtände
erwachſen zu aſſen

Ueber die Heimzahlung, Abquittierung Ind Ertheilung der
Löſchungs⸗Bewilligung trifft Beſtimmung die Miniſt

22

Entſch

März 885
4 Die Abquittierung heimbezahlter Hypothek⸗ nd Boden

zinscapitalien der Kirchen⸗, Pfründe⸗ nd unmittelbaren Stiftungen
hat Urch die betreffende Stiftungs⸗-Verwaltung 3u geſche

2 In dieſer Quittung iſt aufzunehmen, daß die Löſchung
des heimbezahlten Capitals im Hypothekenbuche bewilligt und auf
nochmalige ernehmung Hypothekenprotokolle verzichtet werde

Bei den der ürſorge der Kirchenverwaltungen anvertrauten
Cultusſtiftungen Tfolgt die Abquittierung und Löſchungs⸗Bewilligung
auf Grund eines Beſchluſſe der Kirchen-Verwaltung, deſſen Aus⸗
fertigung Uuuur die Unterſchrift de Verwaltungs-Vorſtandes erfordert.

Die Quittungen und Löſchungs-Bewilligungen hinſi
der In 9 Stiftungen ſind mit dem amtlichen Siegel
der betreffenden Verwaltung, ofern dieſe ein führt, zu ver

nd bedürfen 3u threr Giltigkeit der Curatelgenehmigung.
Die Curatelbehörden und Curatelſtellen Aben von den Genehmigungen,
we ſie für derartige Quittungen und Löſchungs-Bewilligungen
ertheilen, zu ihren Acten entſprechende Vormerkung U machen

Den Verwaltungs⸗Organen der n 3 gedachten Stiftungen
wird zur Pflicht gemacht, bei Ertheilung von Löſchungs-Bewilligungen
dem Hypothekenamte die betreffende Urkunde 3Uum Zwecke der Caſſie
rung oder, eine theilweiſe Abzahlung In rage behufs
Berichtigung vorzulegen. Die Beſtimmungen der nit 3
nden auf die einſ

ägigen Stiftungen M Regierungsbezirke der

keine nwendun
Auf run dieſer Miniſt

Entſchl ſchrieb die Kreisregierung

von Oberbayern unterm Jan folgendes Formular vor,
welches auch in anderen Regierungsbezirken angewendet werden kann:

Lö chungs  BewilligungVon der unterfertigte Kirchen-Verwaltung wird auf run des Sitzungs
beſchluſſes vom Monats, bei deſſen („einſtimmig“ oder
„mit abſoluter Majorit erfolgter) Faſſung von den, ämmtlich richtig geladenen,

Kirchenverwaltungs-Mitgliedern zugegen waren, Üüber die Heimzahlung
fgeführten 11ι ù Pf ne Zinſen Koſten) 5des brau Quittung ertheilt und die Löſchung desſelben um Hypothekenbuche,

In Haupt und Nebenſache, Unter Verzicht auf nochmalige Vernehmung zUum
Hypothekenprotokolle bewilligt.

den ten Kirchenverwaltung N
N N. Pfarrer.

Frrrnnrrrer

1) Vollz.Vorſchr. reu Gem.⸗Ediet II 116 2 Ult.M.⸗B 1885 87 und
ayr Kanzlei XII 15 L. A. B 1888 U hayr. Kanzlei XV 5  57
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II Entſcheidungen des Verwaltungsgerichtshofes.
1. Entſch 5 Juli 188 (Samml. III 284) Unter die

im Art des Geſ 28 Mai 1852, die Sicherung, Fixierung und
öſung der auf dem Zehentrechte haftenden kirchlichen Baupflicht
betr., erwähnten Baarauslagen en auch die Parteikoſten. Die⸗
ſelben ſind onach u der ege von jedem der Betheiligten ſe zu
tragen, alls nicht Einer von ihnen durch unnöthige Anträge Koſten
verurſacht hat Bei Widerſpruch der Zehenteigenſchaft der au
kann bis zum Ergehen eines rechtskräftigen richterlichen Urtheils ber
die qualitative Eigenſchaft der Baupflicht hinſichtlich der Im bezirks⸗
amtlichen Verfahren erwachſenen Koſten nur ern proviſoriſcher Aus⸗
ſpru erlaſſen werden.

2 Nach dem Geſ Aug 1879 Art ind die milden,
rommen und Unterrichtsſtiftungen von der Erbſchaftsſteuer frei. Nach
Entſch des Oet 1887 (Sammlung 308)
iſt der Ausdruck „milde Stiftung“ Im weiteſten Sinne
und ſind darunter alle der Wohlthätigkeit dienenden Stiftungen 3u
verſtehen, gleichviel, ob deren Zweck ein öffentlicher gemeinnütziger
iſt oder ob EL ſich nur auf den rei einer einzelnen Familie
erſtreckt.

3. Ent März 1887 (Samml IX 82) Eine
aus rüherer Zeit ſtammende Verbindung des Schul und Kirchen
ienſte enthält für den Lehrer regelmäßig die Ver  ichtung
ezug der Erträgniſſe des Ul⸗ und Kirchendienſtes dieſen letz
eren ſeinem vollen Umfange nach zu beſorgen, entweder ſelbſt
zu hen oder Unter ſeiner Aufſicht und auf eigene Koſten durch
dritte verſehen laſſen Eine Befreiung von der Verpflichtung zur
Uebernahme gewiſſer mit einem Schuldienſte verbundener kirchen⸗
dienſtlicher Verrichtungen, bezw von den Stellvertretungskoſten hiefür,

ſich als eine theilweiſe Neuorganiſation des vereinigten Schul
und Kirchendienſtes dar und wird erſt mit dem Zeitpunkte ihrer
Einführung durch die zuſtändige Behörde wirkſam

8 den Motiven dieſer Entſcheidung heben wir hervor: Nach
der Vereinigung des Schuldienſtes mit dem Meßnerdienſte 0  6 der
Lehrer die Obliegenheit, ezug der Erträgniſſe des Schul⸗ und
Kirchendienſtes letzteren ſeinem le Umfange nach zu beſorgen,
entweder ſe verſehen oder Ur Familienangehörige, Schul⸗
kinder oder durch wen immer) unter ſeiner und Haftung
erſehen laſſen Unverkennbar beruht eine derartige Verbindung
des Schul und Kirchendienſtes Theile auf Anſchauungen und
Vorausſetzungen, we mit der heutigen Auffaſſung von der Be—21 — eeeeneeennnreennrreeeeeeeeerrt deutung des Lehrberufes, mit den geſteigerten Anforderungen die
Volksſchule unvereinbar, 10 ogar mn Bezug auf die Modalitäten,

früher dem Lehrer ermöglichten, gewiſſe kirchendienſtliche Ver
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richtungen (Zuſammenläuten, Reinigen der Kir che) mit Vermeidung
eines Koſtenaufwandes durch Schulkinder verſehen 3u aſſen, gar
nicht mehr durchführbar ſind, denn Kinder dürfen jetzt zu kirchen⸗
dienſtlichen Verrichtungen überhaupt nich oder wenigſtens nicht
während des Schulunterrichtes oder den Willen der Eltern
verwendet werden. CU veränderten Verhältniſſen kann eS n⸗
mehr al ein Gebot der Billigkeit und ſelbſt der Gerechtigkeit oν
cheinen, einem Lehrer ſolche kirchendienſtliche Verrichtungen, welchemit ſeinem Hauptberufe Ni vereinbar ſind oder aus beſonderen
Gründen von ihm erſönli nicht vorgenommen werden können,
ganz abzunehmen oder ihm wenigſtens für den Baaraufwand, welcherbei Aufſtellung ritter Perſonen für olche Arbeiten Twächſt, ent
ſprechende Entſchädigung zu beſtimmen. Demgemäß ann ein olcher
Lehrer bei der Gemeinde⸗ und Kirchenverwaltung, eventuell bei den
Staatsaufſichtsbehörden eine Abnahme der mit Baarauslagen ver
bundenen Dienſte oder die Gewährung eventuell Erhöhung einer
Entſchädignung der Baarauslagen geun, keineswegs aber kann

einen Rechtsanſpruch auf Erſatz bon Baarauslagen für kirchen⸗dienſtliche Aushilfe geltend machen; denn ſeine durch die übrigen
Schuldienſterträge ergänzten kirchendienſtlichen Bezüge Aben den
Charakter einer Averſalvergütung für alle, ſei e5 erſönlich, ſei
eS durch Stellvertreter geleiſteten kirchendienſtlichen Verrichtungen.ehen die cCompetenten Verwaltungen aber auf die Bitte des Lehrers
und Meßners ein, ſo iſt leſe Umgeſtaltung der beſtehenden Ver⸗—
hältniſſe organiſatoriſcher Qatur uud kann ni durch den Schul⸗
lehrer allein herbeigeführt werden. ſt dieſe theilweiſe Neuorganiſationgenehmigt, ſo geht der Anſpruch des Lehrers erſt von dem Tageder Genehmigung an und hat für die Vergangenheit einen
Anſpru

4. 11 Febr 27 Mai 1887 (Samml. 19)„Die verwaltungsrechtliche Zuſtändigkeit in einem Streitfalle nachArt des Geſ Aug 1878 ber die Errichtung eines
19. (Streitigkeiten ber die religiöſe Kindererziehung) ird

nicht dadurch ausgeſchloſſen, daß das betreffende Kind, welches ſeinereligiöſe Erziehung In Bayern genießt, dem bayeriſchen Staats—
Verbande nicht angehört. Die Ueberweiſung eines Kindes von dem
Unterricht in der römiſch⸗katholiſchen eligion zum Unterricht Ium
altkatholiſchen Glauben iſt I Bayern öffentlich echtlich als eine
Aenderung der religiöſen Erziehung dieſes Kindes betrachten.Dem Vormund einer Do

Aiſe eine ſelbſtändige Verfügungüber eine Aenderung des Religionsbekenntniſſes ſeiner Mündel u
dann zu, wenn das betreffende Civilrecht demſelben dieſe Berechtigungausdrücklich und vorbehaltlos zuerkennt. Das bayeriſche Landrecht
räumt dem Vormund eine ſolche Befugnis nicht eun



Aus den umfangreichen intereſſanten Motiven nehmen wir
Fol gendes heraus:

Ein Mädchen QAus Böhmen, deſſen Eltern geſtorben
kam in die Familie eines Verwandten nach München, welcher zugleichVormund war und das Kind, nachdem ES zuvor In den römiſch
katholiſchen Religionsunterricht war, mit einem Mal alt
atholi werden aſſen wollte Das katholiſche Stadtpfarramt Te
(lamirte das ind und der erkannte, daß der Reclamation
olge 3u leiſten ſei aus folgenden Gründen: Mit der Wohnſitz
nahme einer Perſon u einem remden Staatsgebiete Li dieſelbe
vermöge des Principes der Territorialgewalt un die Re  are des
betreffenden Staates ein, nimmt, abgeſehen von beſonderen ſtaats⸗
bürgerlichen Verhältniſſen, an der Gemeinſcha der dortigen öffent  2  —
en Rechtsordnung Antheil, nd ird inſoferne der Fremde In
ezug auf ſeine Le  1  6 Behandlung dem Inländer gleichgeſtellt.)
Da das Kind dauernd In Bayern wohnt, ſind demnach hinſichtlich
deſſen Erziehung die bayeriſchen Geſetze anwendhar. 11 0 adt  2
farramt iſt zur Reclamation berechtigt, zwar nicht auf Grund de
23 der II Vf  Beil., da eS ſich nicht um Ein ind handelt, deſſen
Eltern verſchiedenen Glaubensbekenntniſſen angehörten, aber auf run
der irchenrechtlichen Normen ber den Wirkungskreis des

Im Allgemeinen wie hinſichtlich des Lehramtes Im Beſonderen ?)und auf Grund des 38 und 39 der II Vf.⸗Beil. Hinſider Zugehörigkeit des Kindes 3u einem beſtimmten, - Bayern be
ſtehenden kirchlichen Verbande iſt der Umſtand bedeutungslos, daßdas Kind Ausländerin iſt III Maßgebend für den vorliegendenFall ind die Beſtimmungen des bürgerlichen Rechtes, da eS ſichnicht die Erziehung eines Kindes aus gemiſ

EX, ſondern aus
ungemiſchter Ehe handelt.“) Vom Staatsminiſter des Innern

Sch.⸗Angelegenheiten wurde Am Oet 1871 Namens de
Geſammt⸗Miniſteriums in der Abgeordnetenkammer der Satz aufeſtellt, daß in Bayern der Altkatholicismus ſtaatsrechtlich als eine
vom katholiſchen Glauben verſchiedene Confeſſion nicht gelte, und
der hat in dem Erkenntniſſe vom December 1886 Aus
geſprochen, daß für eine verwaltungsrechtliche, vom ſtaatsrechtlichenStandpunkte Aus zu ertheilende Entſcheidung über eine einſchlägige,ſtreitige religiöſe Kindererziehungsfrage die beſagte miniſterielle Er  W
klärung maßgebend ſei

Aber daraus folgt nicht, daß zwiſchen der Erziehung eines Kindes
nach römiſch⸗katholi chen oder nach altkatholiſchen Religionsgrundſätzenkeine ſtaatsrechtliche

—........ Unterſcheidung gemacht werden könne und Urſe

1 Seydel, ayr Verf  Re 643; Bluntſchli, deutſches Staatswörter—buch III D 75 2 Permaneder, K.-R. 224 Walter, K.-R. 149
O. Linzer Quarta  rift 1885
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Es iſt nämlich m der miniſteriellen Erklärung October 1871
eine Unterſcheidung zwiſchen den Anhängern und Bekennern der ſo
genannten infallibiliſtiſchen und der ſogenannten altkatholiſchen Richtung
allerdings erblicken. Während nämlich nach außenhin, ins
beſondere den anderen Religions⸗Geſellſchaften In Bayern gegenüber,
die Einheit beider Richtungen, die gleichmäßige Anerkennung als
Katholiken feſtgehalten etben ollte, trat aus der miniſteriellen Er
ärung die Unterſcheidung der eiden bezeichneten Glaubensrichtungen

uIn deutlich hervor. Es gelangte nämlich dieſer innere
egenſa zwiſchen denſelben dadurch zum USdrucke, daß den
katholiken auf der Grundlage des 88 der II Vf.⸗Beil die Bildung
eigener confeſſioneller Gemeinden mit beſonderen Cultuseinrichtungen
gegenüber den römiſch⸗katholiſchen Kirchengemeinde⸗-Verbänden als
Recht zuerkannt, und weiter dadurch, daß ſowo den einzelnen
Anhängern des Altkatholicismus als auch den Gemeinden und Cultus
einrichtungen derſelben der Iim te der* zugeſicherte
ſtaatliche Schutz und zwar In doppelter ung, nämlich einerſeits
gegenüber fremden Religions⸗Geſellſchaften nach Maßgabe der S8 80
und 81 der II Vf  Beil., anderſeits gegenüber der römiſch⸗katholiſchen
Kirchengemeinſchaft gemã 5 gewährleiſtet, dabei ins-
beſondere auch den altkatholiſchen Eltern das unverkümmerte religiöſe
Erziehungsrecht für ihre Kinder Ugeſagt wurde. (C.⸗M.⸗E
U. *7 Aug 18  . 0 Demnach iſt die Ueberweiſung eines Kindes

dem Unterricht Iin der römiſch⸗katholiſchen eligion zum nter
richt Im altkatholiſchen Qauben m Bayern öffentlich echtlich als eine
Aenderung der religiöſen Erziehung dieſes Kindes zu betrachten.ꝰ)

Das religiöſe Bekenntni der Eltern bildet gewiſſermaßen einen
Erbtheil für ihre Kinder und iſt als olge des Familien⸗Verbandes

betrachten; eben dieſer Ableitung iſt PS als Ausfluß nuLn
der elterlichen, durch die natürliche Abſtammung begründeten Er
ziehungsgewalt zu erachten, hinſichtlich der Glaubens⸗Angehörigkeit
ihrer Kinder eine von jener Regel abweichende Beſtimmung 3u reffen
Darum „pflegt bei Waiſen eine Veränderung der religiöſen Erziehung
mit Recht nicht zugelaſſen werden .5) Dem Vormund einer Doppel
waiſe darum eine ſelbſtändige Verfügung ber eine Aenderung
des Religionsbekenntniſſes ſeiner Mündel nuLr dann U, wenn das
betreffende Civilrecht emſelben dieſe Berechtigung ausdrücklich und
vorbehaltlos zuerkennt, wie eS das bayeriſche andre nicht thut
Der §  EEEEEEEE 23 der 11 Vf.⸗Beil. gewährt einem Vormunde Iu der frag

1  7  7  * 130 und 30 Alſo nicht aAls Aenderung der
Confeſſion, aber als Aenderung der religiöſen ung innerhalb derſelben Con⸗
eſſion Uns will Leilich ſcheinen, daß ern echſel der Religion ohne Wechſel der
Conf' ſſion ein Ding der Unmöglichkeit iſt, da die Religion In 6onreto
der Confeſſion exiſtirt. Richter, K.⸗R
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lichen Richtung lediglich eine controlirende, keineswegs aber eine
ſelbſtbeſtimmende Befugnis. VI Es wurde hervorgehoben, daß die
Pathin des Kindes mit der altkatholiſchen Erziehung desſelben ein⸗
verſtanden ware Allein nach den Grundſätzen und Beſtimmungen
des einſchlägigen bürgerlichen und bezw. Verf.⸗Rechtes den Tauf⸗
pathen eine beſondere und namentlich dem 12 der natürlichen
Eltern eines Kindes gleichkommende oder auch an deren Recht
zur Beſtimmung der religiöſen Erziehung des letzteren hinanreichende
Befugnis nicht

5 Ent Febr 1887 (Sammlung 49)
„Ein von der zuſtändigen Diſtricts⸗Polizeibehörde ordnungsgemäß
In einer Ule eingeführtes Gebet— und Geſangbuch 30 3u jenen
nothwendigen Schulbüchern, 3u deren Anſchaffung für QArme Kinder
die Armenpflege verpflichtet iſ 4 handelte ſich Um die Anſchaffung
des ath Geſangbuches AlVe Reging, welches durch

Dee 1885 Unter die gebilligten ehr und Lernmittel für die
kath Schulen der al3 aufgenommen und durch Schreiben der
Diſtricts-Schulinſpection 5 Febr 1886, der Iim enehmen mit
dem Local-Schulinſpector aut M.⸗ April 1861 die Aus
wahl der den einzelnen Volksſchulen zu gebrauchenden genehmigten
Lehrbücher zuſteht, als Lehrmittel vorgeſchrieben wurde Die Armen⸗
ege verweigerte die Anſchaffung desſelben für die Schul

verkinder. Da Bezirksamt, die Regierung und der
urtheilte ſie aber dazu auf Grund des rmengeſ. Art Abſ Ziff

6. Entſ 11 März 1887 (Sammlung IX. 67
„Art Abſ des Schulbedarfgeſetzes Nov 1861 hat zur
Vorausſetzung, daß die dort erwähnten kirchlichen Nebendienſte rechts  2  —
örmlich durch organiſatoriſche erfügung der Schulaufſichtsſtelle mit
einem Schuldienſte verbunden worden ſind nd nicht bloß eine that
ſächliche Functionsverbindung beſteht“.

Mit einer Schulſtelle kann nämlich der Dienſt eines Meßners,
Cantors, Chorregenten und Organiſten verbunden ſein. ſt dieſe
Verbindung durch die competenten Behörden ordnungsgemäß ge⸗
ehen, ſo iſt das Einkommen QAus dieſen ienſten In die Faſſion
der Schulſtelle eingeſetzt und hat der Lehrer ern Recht darauf, ſelbſt
enn zeitweilig der Dienſt ohne ſein Verſchulden
gebrochener Orgel) nicht verſehen werden kann. Ander liegt aber
der Fall, wenn auf Antrag der Kirchenverwaltung ein Lehrer nebenbei
einen Kirchendienſt ühernimmt und verſieht, ohne daß die C
Behörden elde Dienſte verbunden aben, wenn alſo bloß Ein Privat⸗
Uebereinkommen zwiſchen Kirchenverwaltung und Lehrer beſteht In
dieſem Falle darf der Bezug für dieſe Nebenfunction dem Lehrer nicht
In die Faſſion eingerechnet werden. Vgl Verh g.K 859761
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Beil  Bd VII 208) Mit der Function hört aber auch dann
der ezug auf Zur Uebernahme eines ſolchen remunerirten Neben
geſchäftes braucht der Lehrer nach Vrdg März
die dienſtliche Bewilligung der Diſtricts⸗Schulbehörden (Diſtricts⸗
Schulinſpection und Bezirksamt bezw. Stadtſchuil Sommiſſigrt;

Paſtoral⸗Fragen und Jälle
(Trauergo

Sdienſt nach dem Hinſcheiden pro

teſtantiſche Mitglieder des Herrſcherhauſes) In einem
Nachbarreiche traten nacheinander Todfälle regierender Häupter des
proteſtantiſchen Herrſcherhauſes ein. Aus Anlaß deſſen ordneten
äberall im weiten Reiche die Biſchöfe auch dort, die Katholiken
die weitaus überwiegende ehrza der Einwohner bilden, die Ab
haltung von Trauerfeierlichkeiten in den Kirchen an Da und dort
ſollen ogar Requiemämter, wenn auch mit anderer Intention als
für die verſtorbenen Herrſcher, abgehalten worden ſein. Anderswo
fanden ompöſe Trauer⸗Ceremonien überall wurden Leichen⸗
reden gehalten, wobei der Redner auf der Kanzel erſchien, rege
mäßig Wi geiſtlichen Ornate Es wurden Gebete verrichtet, mit den
Glocken geläute * arüber entwickelt ſich zwiſchen den zwei
prieſterlichen Freunden, Ureltu und Cornelius, ein Geſpräch,
welches wir hier mittheilen wollen.

Aurelius Es iſt miu unbegreiflich, wie at

ſche Prieſter
Exequien für verſtorbene Akatholiken abhalten können und
weniger ſozuſagen verſtehe wie ein katholiſcher Biſchof die Ab
altung ſolcher Trauerfeierlichkeiten für einen der proteſtantiſchen
Confeſſion zugethanen, abgeſchiedenen Herrſcher anordnen konnte
Die einen wie die anderen müſſen doch wiſſen daß diesbezüglich ern
Unterſchied zwiſchen regierenden und regierten Akatholiken dem
Kirchenre rem iſt, daß vielmehr ohne alle Usnahme Im Grunde
des katholiſchen Dogmas von der Gemeinſchaft der Kirche den auher  2
halb dieſer Gemeinſchaft Verſtorbenen die Ehre des kirchlichen Be
gräbniſſes verweigert wird und Aher auch, was QAmt zuſammen⸗
ängt, EY nicht angenommen und xequien jeder Art für die⸗
ſelben nicht veranſtaltet werden dürfen Unentwegt hält die Kirche

dem en rundſatze feſt Guibus VIVentibus I0 COM-
municavimus, mortuis communi Care II O IID

Cornelius: Gerade dieſer Satz paßt nicht völlig auf den
n ede ſtehenden Fall Es fanden 10 für die verſtorbenen Fürſten,
ſo ange ſie noch ebten, wiederholt 1  6 Feierlichkeiten 0
und die Kirche nimmt keinen Anſtand, auch für proteſtantiſche egenten
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